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Anfrage 

der Abg .. Neu nt a n n , DroG a. s seI i 0 h und Genossen 
an den Bundesminister flir Unterricht., 
betreffend ~1e gosetzliche Regelung der E~1achsencnbildungQ 

Es 1st eine allgemein anerkannte Tatsache,. da.ss die durah die Pflicht­
un~ Fachschulen vermittelte Bildung für da.s Leben nicht genü8t, dass sie daher 

ihre Fortsetzung in der Erwaohsenenbildul'lg finden muss" Aus dieser Erkcmntnis 
hat eine ganze Reihe europäisoher und ausserouropäisoher Staaten duroh gesetz­

liche R~gelung für die Erwaohsenenbildung eine feste Grundlage gesohaffen und 
namhafte Betrlige für diesen Zweok zur Verfügung gestellt" 

Österreichs Volkshochschulen,· die a.uf ein halbes Ja.hrhundQrt segens­
reiohen Wirkens zurüokblicken und sich des besten RUfes erfreuen, sud auf 

sioh selbst gestellt. Auf spärliche priva.te Unterstützung angewiesen; kQnnen 
sie a.ber ihrer immer mehr unQ mehr anwachSCllden Aufgabe ohne wei tgchen,de (sffent-» 

liohe Untorstützung nicht mehr gerecht werdene 
Der Vorband 6sterreichischer Volkshochsohulen hat daher auf seiner -

ersten Tagung im Dezember 1950 in einer. Resolution seine Wünsche zus~enge­
fasst und konkrete Forderungen gestellt, die als recht bescheiden zu bezeich­

ll..cn·· sind. Es wird iarin festgest eIlt, dass die Erwachsenenbildung Aufgaoo der 
Öffent11ahkeitsei;' dass die Volkshochschulen dem Selbstbilclungsverlangen 
und derJ geistigen Bedürfnis der Bevölkerung d,ienen, dass daher Bund, Iänier 
und Gemeinden die Hälfte der Betriebskosten übernehmen und Einrichtungent die 
der Ervraohsenenbildung dienen können, unentgeltlich zur Verf'ügUl1g stellen 
8.011en und dass .. sie als gemeinnüt zige Einrichtungen anerka.nnt werden und dass 
sie infolgedessen von a.llen Steuern und Abgaben zu befreien sind. 

An der Berechtigung dieser Forderungen ist nicht zu zweifeln. Die 

unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundesminister für 
JJnterrioht die 

An i rage 

ob o.r geil.eigt ist.; diesen Wünschen Reohnung zu tragen und durch eine gesetz­

liche Regelung die Erwaohsenenbildung auf eine sichere Grundlage zu stellen? 
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